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Fachkräfte für Klimaschutz—Fördermittel für Personal 

Die Ausstattung mit Klimaschutzpersonal in der 
Verwaltung ist ein wichtiger Faktor, um kom-
munale Klimaschutzmaßnahmen voranzutrei-
ben und umsetzen zu können. Hierfür gibt es 
verschiedene Zuschussmöglichkeiten mit unter-
schiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten. 
 
Kommunalrichtlinie 

Die Kommunalrichtlinie des Bundes hat das 
Ziel, Emissionen nachhaltig zu senken. Neben 
Fördermitteln für investive Klimaschutzmaß-
nahmen bietet die Kommunalrichtlinie Zuschüs-
se für ein umfassendes Klimaschutzmanage-
ment oder eine Klimaschutzkoordination auf 
Landkreisebene, die kreisangehörige Kommu-
nen unterstützt. 
 

Darüber hinaus kann für die Einführung und 
Umsetzung von Energiesparmodellen in Schu-
len und Kindertagesstätten oder die Umset-
zung eines Fokuskonzeptes Mobilität oder Ab-
fallwirtschaft der Einsatz von Fachpersonal, das 
im Rahmen des Vorhabens zusätzlich über eine 
neu eingerichtete Projektstelle beschäftigt 
wird, bezuschusst werden.  (Förderquoten s. 
Tabelle) 

 
Energetische Stadtsanierung 

Mit dem Förderprogramm "Energetische Stadt-
sanierung" (KfW 432) wird die Entwicklung in-
tegrierter Quartierskonzepte für energetische 
Sanierungsmaßnahmen mit einem Zuschuss 
unterstützt. Außerdem wird ein Sanierungsma-
nagement bezuschusst, das die Planung sowie 

Fördergegenstand Förderquote 

allgemein 

Förderquote 
finanzschwach 

Bewilligungszeitraum 

Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement 

70% 90% 24 Monate 

Anschlussvorhaben Klimaschutzma-
nagement 

40% 60% 36 Monate 

Einrichtung einer Klimaschutzkoordi-
nation für übergeordnete Organisatio-
nen (Landkreise) 

70% 90% 48 Monate 

Energiesparmodelle in Schulen und 
Kitas 

70% 90% 48 Monate 

Umsetzungsmanagement Fokuskon-
zept (Mobilität, Abfallwirtschaft) 

40% 60% 24 Monate 

Kommunalrichtlinie: Zuschüsse für Personal 

https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/ma%C3%9Fnahmen-zur-foerderung-klimafreundlicher-abfallwirtschaft/errichtung-von-emissionsarmen-effizienten-bioabfallvergaerungsanlagen
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/erstellung-von-klimaschutzkonzepten-und-einsatz-eines-klimaschutzmanag
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/erstellung-von-klimaschutzkonzepten-und-einsatz-eines-klimaschutzmanag
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/einrichtung-einer-klimaschutzkoordination
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/einfuehrung-und-umsetzung-von-energiesparmodellen
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/einfuehrung-und-umsetzung-von-energiesparmodellen
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/fokuskonzepte-und-umsetzungsmanagement/einsatz-eines-umsetzungsmanagements
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/fokuskonzepte-und-umsetzungsmanagement/einsatz-eines-umsetzungsmanagements
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Energie-Versorgung-und-Netze/Energetische-Stadtsanierung-(432)/?redirect=791872
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Energie-Versorgung-und-Netze/Energetische-Stadtsanierung-(432)/?redirect=791872
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die Realisierung der in den Konzepten vorgese-
henen Maßnahmen begleitet und koordiniert. 
 
Die Förderung erfolgt über einen Zuschuss in 
Höhe von 75% der förderfähigen Ausgaben 
(bzw. 90 % für finanzschwache Kommunen). 
Für die integrierten Quartierskonzepte gilt ein 
Förderhöchstbetrag von 200.000 Euro je Quar-
tier. Das Sanierungsmanagement kann für ei-
nen Zeitraum von bis zu 5 Jahren beantragt 
werden. Der Förderhöchstbetrag liegt bei 
400.000 Euro je Quartier. 
 
Natürlicher Klimaschutz in Kommunen  

Mit dem Zuschussprogramm Natürlicher Klima-
schutz in Kommunen fördert die KfW freiwillige 
Maßnahmen, um Flächen zu entsiegeln, Grün-
flächen naturnah zu gestalten, Bäume zu pflan-
zen und Naturoasen zu schaffen. Neben Sach-
kosten werden projektbezogene Personalkos-
ten mit einem Zuschuss in Höhe von 80% (90% 
für finanzschwache Kommunen) gefördert. 
 
Für die Pflanzung von Bäumen, die Umstellung 
auf naturnahes Grünflächenmanagement (z.B. 
Pflegekonzepte und -pläne) oder die Schaffung 
von Naturoasen gilt je Modul ein Höchstbetrag 
von maximal 72.000 Euro für Personalkosten. 
Für die Erstellung von Entwicklungskonzepten 
beträgt die Bemessungsgrundlage für die Per-
sonalkosten maximal 144.000 Euro. Förderfä-
hig sind ausschließlich zusätzlich entstehende, 
projektbezogene Personalkosten. 

 
Weitere Förderprogramme mit Personalkos-
tenförderung 

▪ Mit der Pilotförderung Interkommunale Zu-

sammenarbeit (IKZ) können in interkommu-
naler Zusammenarbeit angelegte Vorhaben 
von mindestens drei Kommunen gefördert 
werden, um  rheinland-pfälzische Kommu-
nen zukunftsfest aufzustellen. 

▪ Im Rahmen von regelmäßigen Förderaufru-

fen  kann über die Förderrichtlinie Maßnah-
men zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels (DAS) ein Anpassungsmanagement 
für die Steuerung von Maßnahmen des Na-
türlichen Klimaschutzes gefördert werden. 

▪ Über den Förderaufruf KlimaWildnis wird 

die Einstellung von KlimaWildnisBot-
schafter*innen (KWB) gefördert, die helfen 
sollen, die Entwicklung von Wildnis als effek-
tive Kohlenstoffspeicher und -senken umzu-
setzen. 

 

Unser Angebot für Kommunen 

▪ Wir recherchieren Förderprogramme. 

▪ Wir informieren zu Kumulierungsmög-

lichkeiten. 

▪ Wir leisten Hilfestellung bei der Beantra-

gung von Fördermitteln. 

▪ Wir klären grundsätzliche Fragen mit För-

dermittelgebern. 

▪ Wir unterstützen bei Bedarf auch nach 

der Antragstellung.  

 

Informationen zu Förderprogrammen 

▪ Fördermittelservice 

▪ Selbständige Recherche über den Förder-

mittelkompass 

 

Ansprechpartner/in: 
Förderteam 

Email: foerderung@energieagentur.rlp.de 

Telefon: 0631 - 343 71 777 (Mo, Di, Do, Fr 
9.00—12.30 Uhr) 
www.energieagentur.rlp.de 
 

Die Energie– und Klimaschutzagentur Rheinland-Pfalz GmbH über-
nimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir 
keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der ver-
linkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/St%C3%A4dte-und-Gemeinden-gestalten/F%C3%B6rderprodukte/Nat%C3%BCrlicher-Klimaschutz-in-Kommunen-(444)/?kfwmc=pm.p.per.mix.na.google.google.erweitern-auf.PM-Mix_DK_Mittelstand_Basis.na.na.na.
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/St%C3%A4dte-und-Gemeinden-gestalten/F%C3%B6rderprodukte/Nat%C3%BCrlicher-Klimaschutz-in-Kommunen-(444)/?kfwmc=pm.p.per.mix.na.google.google.erweitern-auf.PM-Mix_DK_Mittelstand_Basis.na.na.na.
https://add.rlp.de/themen/foerderungen/ikz
https://add.rlp.de/themen/foerderungen/ikz
https://www.z-u-g.org/das/
https://www.z-u-g.org/das/
https://www.z-u-g.org/das/
https://www.z-u-g.org/klimawildnis/foerderrichtlinie-klimawildnis/
https://www.energieagentur.rlp.de/angebote/foerdermittelservice/
https://www.energieagentur.rlp.de/angebote/foerdermittelservice/foerdermittelkompass/
https://www.energieagentur.rlp.de/angebote/foerdermittelservice/foerdermittelkompass/
http://www.energieagentur.rlp.de

